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1641 März 1 . A
INSTRUKTION VON STADT UND AMT ZUG AUF DIE GEMEINEIDG. TAGSATZUNG

NACH BADEN [VOM3 . MAERZ 1641]
EA V 2, 1189 - 1193

Gesandte : Beat II . Zurlauben , Hauptmann , Altammann ; Kaspar Blatt¬
mann , Hauptmann

[1 . ] Da die Freigrafschaft Burgund in die Erbeinung miteinbezo¬
gen sei und es sich folglich dabei um ein Geschäft von ge-
meineidg . Tragweite handle , hoffe man, die neugläubigen
Orte würden sich gleichfalls für die Wiederherstellung des
Friedens in Burgund einsetzen . Wenn nicht , sollen die Ge¬
sandten wenigstens mit den übrigen kath . Orten zusammen
ihr diesbezüglich bestes tun und Frankreich zu verstehen
geben , dass man - falls es die Neutralität der Freigraf¬
schaft nicht respektiere - das eidg . Kriegsvolk nach Hau¬
se mahnen werde.

[2 . ] s . EA V 2, 1190 d

[3 . ] s.  ebenda 1192 s

Vielleicht wäre es gut , man würde zur tatkräftigen Unter¬
stützung des Bischofs von Basel [Johann Heinrich von Ostein]
direkt an den franz . König [Ludwig XIII . ] gelangen.

[4 . ] Die Gesandten sollen erneut begehren , dass die eidg . Sold¬
truppen gemäss den Bündnissen verwendet und insbesondere
nicht in der Artois eingesetzt werden , ansonst sähe man

2
sich gezwungen , sie aus Frankreich zurückzurufen.
Vz/l  AmbaAAadoA. [Ja.cqu.ZA Iz  F zvfiz dz Caumasutin] häJtt dm zntgzgzn,

du.z EÄdgznoAAznkättzn fyiühzn. auch 6ckon cuuAZSikaZ'o EAankA.eJ.chA -ln

dzK.  AhJoäa  gzkämp t̂ . VÄeAZA GeAchäfat mAdz zwzckA ApätzAZA Behand¬

lung MizdzAum ln dzn  A bicklzd gznommzn.

[5 . ] Die Beurteilung des Kesselringhandels belässt man - wie es
altem Herkommen entspricht - in den Händen der Kriegsräte.
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Schwyz , UntenwaZden and Zug vcn.bZ.cd.bcn bei dhnem KnZeg6nat6untedZ.

[6 . ] Gemäss früher schon gefassten Beschlüssen sollen die Ju¬
den an allen Orten aus dem Lande vertrieben werden.

Vie dn Zctzten IcdX "zagc6chZZchne " mÜ66en aufi Johanndj , da6 Land ven-
Za66en.

[7 . ] Man solle sich nach dem Verbleib der Erbeinungsgelder
erkundigen.

[8 . ] Was den Bau der Kirche in Frauenfeld durch die Neugläu¬
bigen angehe , solle man sich mit den dortigen Amtsleuten
[Landvogt Niklaus Iten und Landschreiber Franz Reding]
und den übrigen kath . Orten beraten , ob sich dieser zu
ihrem Vor - oder Nachteil auswirken werde.

[9 . ] Der verurteilte aber noch keineswegs gebüsste Prädikant
im Thurgau soll durch die Amtsleute endlich gebührend
bestraft werden.

Land6chn.cd.bcn. Reding hat belichtet , da66 den EaZZ von Landvogt

"PZakkcn " ' [Jakob Loggen ] von Untenwaiden "enöntent and dem Pnedi-

canten  ( u)yZ cn gZaugnet 6ye dme hdndendg und anwa66end gemacht]

an 6yn [fiuZen ] Eydt c\e6ezt uionden " .

[10 . ] Was den Gebrauch des "Wörttli Nüwgloubig " angeht , soll es
bei den alten Gepflogenheiten bleiben . Doch wolle man sich
erst auf der nächsten Jahrrechnung eingehender damit be¬
schäftigen .
Kam nicht zun Spnache.

[11 . ] Vom Schlosse Rheineck dürften ab sofort keine weitern

Güter mehr verkauft werden ; was schon in fremder Hand sei,
müsse nach Möglichkeit zurückgekauft werden.
Kam nicht zun Spnache.

[12 . ] Die Fürsten sollen angehalten werden , endlich die ausste¬
henden Pensionen , Stipendien und Hauptleutegelder zu be-

4gleichen.

Caumantin hat dic6bezägZZch eZndge Hornungen gemacht.

[13 . ] Die Gesandten sollen Anzug tun , ob es nicht tunlich wäre,
eine "Qualificierte Person " an den Nuntius [Girolamo Far-



nese ] zu entsenden und ihn zu bitten , den Geistlichen der

Freien Aemtern die Bezahlung der ihnen auferleqten Abga¬

ben zu erlauben . Sei ein solcher Vorstoss vergeblich,

müsse der Landvogt [Michael Schreiber ] mit dem Einzug be¬
traut werden.

[14 . ] s . EA V 2} 1657 Art . 81

Landschreiber [Adam ] Signer

1) vgl . EA V 2, 1190 d
2) vgl . ebenda 1190 o Punkt 1
3) vgl . ebenda 1600 Art . 505
4) vgl . ebenda 1190 a

Original - Die Glossen stammen von Beat II . Zurlauben.
AH 9 , 268 - 269
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